
ÜBER DEN HANDSCHRIFTLICHEN TEX^TfER . /

GOTHISCHEN ÜBERSETZUNG DES B/^ZFES 
AN DIE RÖMER. I «V

Dor Bri^f an die Römer enthält nach der gewöhnlic 
433 Verse, di^auf sechzehn Capitel, deren umfangreichstes, das achte, 
39 Verse zählt, däs kleinste, das dreizehnte, nur 14, vertheilt sind. 
Von jenen nahezu fünfthalbhundert Versen sind uns in der gothischen 
Übersetzung nicht mehr als 176 erhalten, die also auch mit Einrechnung 
der noch hinzu zu zählenden 15 unvollständigen Verse noch um mehr 
als zwanzig hinter der Hälfte jener Gesammtzahl Zurückbleiben.

Die gothischen Verse aber vertheilen sich nach den bekannten 
Handschriften, einmal der in Wolfenbüttel, die eben nichts weiteres 
Gothisches als ihre wenigen Verse aus dem Briefe an die Römer ent­
hält, übrigens, so viel man weiß, die einzige Handschrift in Deutschland 
mit Stücken der gothischen Bibelübersetzung ist, und dann der reich­
haltigeren in Mailand, auf folgende Art. In Wolfenbüttel finden sich 
vier einzelne Stücke des Römerbriefes, die aus dem elften bis fünf­
zehnten Capitel, deren aber keines darin vollständig ist, zusammen 
34 Verse und noch acht Versstücke oder unvollständige Verse enthalten. 
Davon sind acht Verse und ein Versstück auch in Mailand, ein zweites 
Versstück aber und zwar der Beginn des Ganzen, aus dem 33. Verse 
des elften Capitels, ergänzt genau ein Mailänder Versstück zu einem 
vollständigen Verse. л,

Auch das aus dem Römerbriefe in Mailand Erhalterffe'bildet kein 
ununterbrochen Zusammenhängendes mehr, sondern zerfällt in vier größere 
Stücke und ein kleineres. Das größte umfasst etwa sechzig Verse ohne 
Unterbrechung, das vierte etwa dreißig, innerhalb deren auch das eine 
Wolfenbüttler Stück liegt, dessen acht Verse als auch in Mailand be­
findlich kurz vorhin von uns schon bemerklich gemacht wurden, das 
kleinere fünfte aber enthält nur drei unversehrte Verse, nämlich den 
22., 23. und 24. des sechzehnten Capitels, denen das Schlußstück des 
21. Verses noch vorausgeht. Diese letzteren Verse aber bildeten zugleich 
den Schluß der gothischen Übersetzung des Römerbriefes, da gleich 

rauf die W orte du Rumonim ustauh „an die Römer endigte“ folgen 
1 du Rumonim melip ist us Kaurinpon „an die Römer ist geschrieben 
8 Korinth“. Die sonst noch folgenden Verse 25, 26 und 27 fehlten 
о dem Gothen, wie sie auch einigen griechischen Handschriften des

I
TARTU ÜLIK



2 LEO MEYER

Neuen Bundes abgehen. An einzelnen Versen sind in Mailand aus dem 
Römerbrief im Ganzen 149 vollständig erhalten und däzu noch acht 
Versstücke, von denen das eine, wie wir oben schon bemerkten, in 
Wolfenbüttel zu einem vollständigen Verse ergänzt wird. Es vertheilen 
sich die Verse aber so, daß sie außer den oben bereits bezeich­
neten des sechzehnten Capitels und außer dem bewahrten Schlußverse 
des sechsten Capitels, sämmtlich dem siebenten bis vierzehnten Capitel 
angehören, von denen aber nur das siebente, mit 25 Versen, das neunte 
und zehnte, mit 33 und 21 Versen, und das dreizehnte, mit 14 Versen, 
ganz vollständig bewahrt sind. Gar nichts erhalten ist in Mailand aus 
dem fünfzehnten Capitel, von dem aber wie schon bemerkt in Wolfen­
büttel einiges gerettet ist und zwar im Ganzen neun unversehrte Verse 
und zwei Versstücke. Dagegen sind ganz für uns verloren, mit Aus­
nahme noch des letzten Verses im sechsten Capitel, die sechs ersten 
Capitel unseres Briefes.

In einer Kleinigkeit dürfen wir aber die letzte Bemerkung wohl 
noch beschränken. Das erste der uns erhaltenen acht dem Umfang 
nach einander ziemlich gleichen Stücke einer gothischen Erklärung des 
Evangeliums nach Johannes und zwar ein auch in Mailand befindliches 
(das dritte, vierte und achte jener Stücke befinden sich in der Vaticans- 
bibliothek in Rom) beginnt mit den Worten saei fraßjai aippau sökjai 
gup; allai vsvandidedun samana unbrukjai vauvpun, „der verständig sei 
oder suche Gott, alle wandten sich ab, zusammen wurden sie unnütz". 
Diese Worte gehören ursprünglich dem Psalter an und zwar finden sie 
sich sowohl im vierzehnten Psalm, Vers 2 und 3, als in den mit ihnen 
fast ganz genau'übereinstimmenden Versen 3 und 4 des 53. Psalmes, 
die wir nacM den Siebzig hieher stellen, dabei das, was uns in gothi- 
scher Übersetzung nicht erhalten ist, einklammernd: [xvQiog (Psalm 53 
hat dafür: о 'S’fög) ex tov ovgavov öcsitviktv snl rong viov$ rav dv- 
-frpcojroi*, tov idetv si s6ti\ ovvlgjv ij tov &söv. лаг>те$ e£e-
xZtvav aga Tjxgeiai&Tjeav [ovx £6ti xoicöv хрг]бтотг]та (Psalm 53: dyafrov) 
ovx šötlv Etog s^dg]. Aus dem Psalm aber sind die Worte, und zwar 
genauer als manche andere von ihm dem alten Bunde entnommene 
Stellen, von Paulus angeführt im dritten Capitel des Römerbriefes, 
dessen elfter und zwölfter Vers folgendermaßen lauten, wobei wir wieder 
einklammern wie oben: [ovx sotlv] ßvviov ovx šotiv ех&тюп tov 
&£0v. itavTsg s^sxkivav dga TyiQšiGj&iqöav [ovx ебтlv tcollõv %ддбтотцта 
ovx eOTi-v Etog Evogj. So weit sie für unsere gothische Übersetzung in 
Frage kommen, findet in den beiden Psalmen und bei Paulus eine fast 
vollständige Übereinstimmung der Worte Statt, der einzige durchaus 
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untergeordnete Unterschied besteht darin, daß Paulus das ovx $6tcv 
wiederholt, während die Psalme kürzer mit q anreihen, wo nach dem 
hebräischen Urtext eigentlich gar nichts hätte stehen sollen. An das H 
scheint sich der Gothe mit seinem aippau „oder“ eng anzuschließen. 
Diese kleine Verschiedenheit von den Worten des Paulus ist nun aber 
von so untergeordneter Bedeutung und konnte, auch wenn keine einzige 
Handschrift des Römerbriefes, wie es wirklich der Fall zu sein scheint, 
das fragliche H selbst enthielt, dem ganzen Zusammenhänge nach be­
grifflich so leicht entspringen, daß das atypau jedenfalls noch nicht als 
irgend beweisend dafür gelten kann, daß der Gothe die Psalmenstelle 
selbst vor sich gehabt haben müsse. Da der Verfasser der Johannes- 
erklärung nun aber auch sonst einige Male seine Bibelstellen nicht ganz 
genau giebt, sein ganzes Werk aber in durchaus engstem Zusammen­
hang mit dem Neuen Bunde steht, außerdem aber die fraglichen Worte 
in der christlichen Welt ohne Zweifel erst dadurch geläufiger wurden, 
daß Paulus sie im Römerbriefe anführte, so hat für uns die Annahme 
ganz und gar kein Bedenken, daß jene in Frage stehenden Worte dem 
Gothen zunächst nur neutestamentliche waren. Wir würden sie deshalb 
in einer Ausgabe der gothischen Bibelübersetzung nicht als Psalmen­
bruchstück einreihen, wie es von einigen geschehen ist, sondern an der 
betreffenden Stelle des Römerbriefes, für den wir darin bei unsern 
obigen Zahlenangaben auch noch zwei besondere Versstücke mit in 
Anrechnung gebracht haben, deren erstes durch ein vorangehendes bloßes 
nist „nicht ist“ noch zu einem vollständigen Verse geworden sein 
würde.

Die auf die beiden besprochenen Versstücke des Römerbriefes, 
wie wir sie also bestimmt glauben bezeichnen zu dürfen1, in der Jo- 
hanneserklärung unmittelbar folgenden Worte jah ju vf daupaus atdrusun 
staua „und jetzt fielen sie unter das Gericht des Todes“ sind dem 
Neuen Bunde nicht mehr entlehnt. In Bezug auf sie mag hier noch 
bemerkt sein, daß in der Handschrift nicht das dativische stauai, wie 
Maßmann in seiner ersten Veröffentlichung der Johanneserklärung vom 
Jahre 1834 hat, steht, sondern der Accusativ staua, wie UppstrÖm mit 
Bestimmtheit versichert. Ihm aber verdanken wir die genaueste und 
jetzt allein noch maßgebende Ausgabe der Johanneserklärung, wie sie 
mit enthalten ist in seinen Fragmeuta, Gothica selecta ad fidem codicum 
Ambrosianorum Carolini Vaticani (Upsala 1861), über die ich bald nach 
ihrem Erscheinen in den Göttingischen gelehrten Anzeigen von Seite 
1401 bis 1407 genauer berichtet habe. Der Vollständigkeit wegen mag 
hier noch bemerkt sein, daß die oben besprochenen beiden Versstücke 
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aus dem Briefe an die Römer genau so wie früher von Maßmann, 
von Uppström wieder gelesen worden sind.

Für die in Wolfenbüttel bewahrten Verse des Römerbriefes aber, 
die nach einer neuen genauen Durchsicht der Handschrift in dem oben 
angeführten Werke von Uppström auch wieder neu herausgegeben 
worden sind, hat er in der That mehreres von der früheren Lesung 
Abweichende entdeckt, das hier auch wieder kurz zusammengestellt 
sein mag. Capitel 14, Vers 17 steht in der Handschrift piudangard 
und nicht das zu erwartende piudangardi „Reich“, für dessen auslau­
tendes i kein Platz mehr sei; 14, 11 ist das ursprünglich geschriebene 
alla razdo von dem Schreiber noch in all razdd „alle Jungen“ verän­
dert, wie denn der Gothe in ähnlichen Verbindungen mit dem Genetiv 
auch sonst immer das Neutrum setzt. Statt des unrichtigen mad 12, 20 
fand Uppström deutliches mat „Speise“, wie es die Mailänder Handschrift 
auch hat. Es beschränken sich daher die kleinen Verschiedenheiten in 
den Versen, die sowohl in Mailand als in Wolfenbüttel bewahrt sind, 
auf leitaidau „es werde gelassen“ 12, 19, statt dessen die Mailänder 
Handschrift das gewöhnlichere letaidau bietet, und auf hairu „das Schwert“ 
13, 4, an dessen Stelle in Mailand hairau gelesen wird, die für den 
Accusativ minder gewöhnliche Form.

Wie höchst wichtig und gewinnreich nun aber auch schon alle 
bisherigen neuen Ausgaben der gothischen Texte durch Herrn Professor 
Uppström gewesen sind, die der Silberhandschrift (Upsala 1854), die 
der für verloren gehaltenen zehn Upsaler Blätter (Upsala 1857), und 
zuletzt die der in Mailand bewahrten Verse des Matthäus, der in Wol­
fenbüttel erhaltenen Verse des Römerbriefes und der Johanneserklärung, 
welche letzteren drei Sachen eben in den oben genannten Fragmenta 
Gothica selecta (Upsala 1861) zusammengefasst sind, so scheinen in der 
That doch alle seine früheren Arbeiten fast in Schatten gestellt werden 
zu sollen durch seine neueste, der wir mit dem lebhaftesten Verlangen 
entgegen sehen, wir meinen seine Ausgabe aller in Mailand befindlichen 
gothischen Denkmäler und also namentlich der umfangreichen Stücke 
der paulinischen Briefe. Schon auf der Philologenversammlung in Han­
nover habe ich in einem kurzen Vortrage vor der germanistischen Sec­
tion die hohe Wichtigkeit dieser in Aussicht stehenden Veröffentlichung 
hervorgehoben und sie namentlich! in einigen Einzelnheiten verdeutlicht, 
wie deren Herr Professor Uppström mir eine erkleckliche Anzahl in 
freundschaftlichster Weise vorläufig brieflich mitgetheilt hatte. Nun hat 
der Druck bereits begonnen, und wenn seine Förderung auch noch ge­
raume Zeit in Anspruch nehmen wird, so werden wir doch in nicht all­
zuferner Zeit der Vollendung des Ganzen entgegen sehen dürfen.
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Die ersten beiden Bogen, in denen das vom Römerbrief Bewahrte 
schon vollständig enthalten ist und einige Stücke auch schon aus dem 
ersten Briefe an die Korinther, hat Uppströms Freundschaft mir bereits 
in die Hände gelegt und mit ihnen in uneigennützigster Weise die Er- 
laubniss völlig freier Benutzung. Da kann ich ihm nicht besser danken, 
und ich möchte es gern auf die beste Weise, als wenn ich, sogleich nach­
dem eine andere mühvolle und langwierige Arbeit wieder die Hand frei 
gelassen hat, an diesem Orte seine köstlichen Blätter gewissermaßen mit 
ihm selbst wieder durchlese und des neuen Gewinnes gemeinsam mit 
ihm mich von Neuem erfreue. Meine Bemerkungen und Mittheilungen 
sollen sich aber ganz auf den Römerbrief beschränken. Aber auch an 
diesem in der Mailänder Handschrift kaum anderthalb hundert Verse 
zählenden Stück wird sich schon aufs Allerdeutlichste berechnen lassen, 
wie ungemein viel Neues Uppströms sorgsames Auge gefunden hat und 
wie neben seiner neuesten Arbeit nun plötzlich alle früheren Ausgaben 
der gothischen Denkmäler, von ihren sonstigen zum Theil sehr großen 
Verdiensten ganz abgesehen, doch in ihrem gothischen Text als völlig 
veraltet und wirklich unbrauchbar geworden erscheinen müßen.

Im siebenten Capitel, Vers 3, giebt Uppström ty jabai „aber wenn“ 
statt des bisherigen einfachen jabai, neben dem dem griechischen 8i 
gegenüber die Bezeichnung des Gegensatzes empfindlich vermisst wurde; 
Vers 7 wird gelesen nis sijai und ebenso Vers 13 statt der früheren 
m sijai; man las jenes nis sijai auch früher schon Römer 9, 14; 11, 1 und 
11, während ni sijai gar nicht im Römerbriefe vorkommt. Über die 
weibliche Form nimandei Vers 8 und Vers 11 statt des früheren un­
richtigen nimands, das nur männlich sein konnte, habe ich schon im 
neunten Jahrgange der Germania, Seite 137, gehandelt uud ebenso 
zwei Seiten früher über Uppströms naus vas „sie war todt“ am Schluß 
des achten Verses statt des alten vas navis; die Form navis ist gänzlich 
beseitigt. Vers 9 giebt Uppström von dem bisher Gelesenen, oder darf 
man wohl sagen nur Gerathenen, г]) ilc simle inu vitöj) hbaida at qvimandein, 
wesentlich verschieden ijb ik gvius 'inu vitbp simle i]) qvimandein, daß 
also Maßmanns nach qvimandein eingeschobenes pan durchaus missrathen 
ist; übrigens ist, wo es sich um strenge Behandlung handschriftlicher 
Überlieferung handelt, auch durchaus unnöthig, die zahllosen Änderungs­
vorschläge und auch wirklich ausgeführten Änderungen dieses sonst 
so verdienten Gelehrten irgend wie zu berücksichtigen, und ganz ins­
besondere in Bezug auf die gothischen Texte, in denen jeder Buch­
stabe ein schweres Gewicht für uns hat und nicht gleich beliebigen 
Meinungen und Muthmaßungcn geopfert werden kann. Vers 18 schließt 
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bei üppström mit m dem einfachen griechischen ov der besseren Hand­
schriften gegenüber, während früher higita „ich finde“ zugefügt wurde, 
wie mehrere griechische Handschriften allerdings noch evqlGxg) haben. 
Vers 23 steht andveihando, nicht unrichtiges andvaihando; das einfache 
veihan „kämpfen“ (nicht veigan, wie mehrfach mit Unrecht geschrieben 
wird) ist noch belegt Timotheus 2, 2, 4 im Infinitiv veihan und Ko­
rinther 1, 15, 32 im Präteritum vaih „ich kämpfte“. Vers 24 beginnt 
dem griechischen та1аигсо(>о§ „unglücklich, elend“ gegenüber nicht 
mit vainans, sondern mit dem durch mehrseitige Muthmaßungen ge­
wissermaßen schon vorbereiteten vainags, das in den gothischen Denk­
mälern, falls man nicht etwa veinei „wenn doch“ damit zusammenstellen 
darf, sonst keine nahzugehörige Formen zur Seite hat; es entsprechen 
aber genau althochdeutsches wenac, wenag, weneg „unglücklich“ mittel­
hochdeutsches wenec „unglücklich, klein, gering, wenig“ und unser 
wenig, die man schwerlich mit unserm weinen, dem gothisches qvaindn 
entspricht, zusammenbringen darf.

Im achten Capitel sind am Ende des vierten Verses die den grie­
chischen dlla хата nvevga entsprechenden Worte ak bi ahmin, die 
wir bei Üppström lesen, bisher ganz übersehen; sie bilden den Schluß 
einer der etwas längeren handschriftlichen Zeilen. Den Ausgang des 
neunten Verses las man früher habai pis ni ist is, was Maßmann in 
habaip is ni ist is änderte, eine wegen des in ganz verschiedener Be­
deutung wiederholten rs jedenfalls sehr wenig zusagende Ausdrucks­
weise; Üppström giebt habaip sa nist is, wodurch alle Bedenken gehoben 
werden und namentlich auch das die ungewöhnliche Trennung von ni 
und ist betreffende, statt deren sonst überall nur nist vorkommt. Die 
Vers 36 ganz vereinzelt begegnende Verbindung in puk „deinetwegen“, 
statt deren man wohl hätte in peina erwarten mögen, wie zum Beispiel 
Markus 8, 35 und sonst in meina „meinetwegen“ gebraucht ist, giebt 
Üppström auch. Im 38. Verse waren die Worte ni libains „nicht Leben“ 
ganz übersehen, Üppström hat ni daupus ni libains nih aggeljus.; im 
folgenden Verse steht dem griechischen SvvipjsTai nicht mahteiga ist 
gegenüber, sondern nach dem gewöhnlicheren Gebrauche kürzer magi', 
nur die Participform övvdgevog ist ein paarmal (Epheser 3, 20; Ti­
motheus 2, 3, 7 und 15) durch mahteigs übersetzt.

Das neunte Capitel erhält durch Üppström zunächst Bestätigung 
für die auffällige Form unhveilö Vers 2 und für usbida in Vers 3; dann 
aber wird das frühere Israelitai Vers 4 in Israeleitai verändert, wie die 
fremde Namensform auch sonst nur ei im Innern hat, nämlich nach 
Römer И, 1 und Korinther 2, 11, 22. Vers 6 giebt üppström aus 
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der Handschrift us Itraela statt des alten us Israel, wie der Gothe 
auch sonst ganz gewöhnlich den im griechischen und lateinischen Text 
unflectierten hebräischen Namensformen gothische Flexion zufügt, wie 
zum Beispiel gleich im folgenden Verse in in Isaka. In Bezug auf die 
wahrscheinlich zu fijaida „ich hasste“ V. 13 gehörige Randlesart andvaih 
„ich bekämpfte“, wie man geglaubt hat lesen zu dürfen, müßen wir 
abwarten, was üppström in seinen Anmerkungen bringen wird, die 
nicht wie in seiner Ausgabe der Silberhandschrift und den übrigen 
gleich unter den Text gestellt sind, sondern den Schluß des Ganzen 
bilden sollen. Dem schließenden ov av oixtelqg) Vers 15 gegenüber 
giebt üppström das unentbehrliche ]janei bletyja ohne die handschrift­
liche Beglaubigung, da er nach einem gewiss nicht zu scheltenden 
Grundsatz offenbare Fehler der Handschrift seinem Text entzieht. 
Vers 17 erscheint an Stelle des störenden Faraoni die rein gothische 
Dativform Farabna; gleich darauf heißt es an Stelle des griechischen 
Ötl eI<$ avrb tovtо 6s nicht unte in fiize jah raisida puk, son­
dern genauer sich anfügend unte du f/amma silbln urraisida ]>nk; neben 
dem häufigen urraisjan „aufrichten,*erwecken“ und dem noch häufigeren 
urreisan „aufstehen, sich erheben“ begegnet keine einzige nahzugehörige 
Form ohne das Präfix ur— (für us). Statt des unrichtigen andstandi 
Vers 19 giebt üppström andstandi]), das eine Zeile der Handschrift 
schließt, wie mit allen Versschlüssen die Handschrift auch die Zeilen 
abzubrechen pflegt. Im folgenden Verse erhalten wir statt des stören 
den gadikis „Gebilde“ ein gadigis, das mit dem nah darauf folgenden 
digandin „dem Bildenden“ eng zusammen gehört. Von dem daraus sich 
ergebenden Zeitwort kommen sonst nur noch die passiven Particip- 
formen gadigans (Timotheus 1, 2, 13) und digana (Timotheus 2, 2, 20) 
vor, was alles zusammen für das Gothische den in der Regel ange­
setzten Infinitiv deigan „bilden“ noch nicht erzwingt; er ergiebt sich 
indess aus dem ohne Zweifel zugehörigen daigs „Teig, Masse“ und 
wird auch sonst noch sehr wahrscheinlich gemacht durch weiter ver­
wandte Formen, wie das altindische dih (für digit) „beschmieren, be­
streichen“, dem das lateinische fingere „bilden“ (aus dltingere für dinghere) 
entspricht. Vers 25 steht nicht die Namensform Osein, sondern Osaien 
also ausnahmsweise mit ai für griechisches -q, da man ein altes &6ee 
neben Slöqe doch schwerlich wird vermuthen dürfen. Am Schluß des­
selben Verses steht statt der ungeschlechtigen Pluralformen fib unliubbna 
liubbna, über die von der Gabelentz und Loebe gar nichts bemerken, 
dem griechischen rqv ovx qyajvqiiEvqv qyanqgivqv genau entsprechend 
pbunliubbn liubbn. Für das griechische xga^t finden wir Vers 27 hröpeifi, 
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nicht das bisherige schon durch sein ei störende gretei'p; gretan über­
setzt sonst nur xXatstv, ist stets durch hrdpjan oder auch uf-
hropjan wiedergegeben. Nicht das fragende niu, wie man früher gelesen 
hat, wobei freilich die große Ähnlichkeit der gothisehen и und h sehr 
leicht auf das Richtige leitete, sondern das unbedenkliche nih finden 
wir Vers 29 dem griechischen sl pp gegenüber, das auch sonst noch 
mehrfach damit übersetzt wird. Der folgende Vers beginnt mit hva 
„was“, wo nach der alten Angabe die Handschrift Iwo haben sollte,^und 
schließt mit galaubeinai, deren drei Schlußzeichen früher nicht gefunden 
sind; über beides werden Uppströms Anmerkungen ohne Zweifel das 
Genauere angeben. Noch ist für das neunte Capitel zu bemerken, daß 
in seinem Schlußverse die Handschrift allerdings nur lauhjands „glaubend“ 
bietet, wie Uppström mir brieflich mittheilte, den zahllosen Formen mit 
dem Präfix да gegenüber ohne Zweifel aber nur durch ein Versehen, 
weshalb im Texte auch galau’jands gegeben ist.

In Bezug auf das zehnte Capitel ist für Vers 7 noch zu erwarten, 
ob Uppström über einige am Rande .gefundene Buchstaben, rjd wie an­
gegeben ist, etwa Genaueres mittheilen wird. Im neunten Verse steht 
nicht fraujan, sondern der Dativ fraujin, von vorhergehendem andhaitis 
„du bekennst“ abhängig; ähnlich ist das häufigere andhaitan „bekennen“ 
auch sonst nur mit dem Dativ verbunden. Im selben Verse wurden in 
urraisida us daupaim „er erweckte von den Todten“ die Silben da us 
nicht vermisst, sondern stehen in der Handschrift über der Zeile, wie 
Uppström mir schreibt; Maßmann giebt es nicht an, von der Gabelentz 
und Loebe aber haben es in ihren Nachträgen schon bemerkt. Auch 
im elften Verse ist in galaubjands das да übergeschrieben. Der folgende 
Vers enthält bei Uppström sa sama „der selbe“, wo man das erste sa 
in der Handschrift bisher nicht fand. Vers 14 steht nicht bloßes pammei 
„welchem“, sondern dupammei, von ni galaubidedun „sie glaubten nicht“ 
abhängig; beide Verbindungsweisen, bloßer Dativ oder Dativ mit du, 
sind bei galaubjan sehr gewöhnlich. Uber das schließende mu merjandan 
„ohne Verkündigenden“ ist noch nichts bemerkt, nach der alten Mit- 
theilung stände in der Handschrift störendes Ina statt Inu. Vers 18 
giebt Uppström andins „Gränzen“, eine bisher nur unsicher gelesene 
Form, über die seine Anmerkungen gewiss auch genauer berichten 
werden; die Grundform andi- „Gränze“ scheint sonst nur noch belegt 
in der Zusammensetzung andi-lausaize „gränzenloser“ Timotheus 1, 1, 4, 
wo aber die eine Handschrift andalausaize. haben soll; in der Zusammen­
setzung könnte indess das andi- auch sehr wohl aus andja „Ende“ 
verkürzt sein. Statt des alten durchaus bedenklichen inuh piudöm in 
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friuda Vers 19, dem griechischen In ovtt sftvEi eui s&vei gegenüber, 
bringt Uppström alle Schwierigkeit auflösend 'in uripiudon in foiudai 
„in Nichtvölkern, in einem Volke“, daß_>lso das gleich folgende un- 
frapjandein „unverständig“ Dativ ist, nicht, wie man früher meinen 
mußte, Accusativ; die Zusammensetzung unpiuda „Unvolk, Nichtvolk“ 
begegnet nur hier, ist also eine neugewonnene Wortform, wenn sie 
auch schon früher gemuthmaßt worden ist. Vers 20 giebt Uppström 
bigitans varp paim ohne mip vor der letztgenannten Dativform, wie 
früher gelesen wurde; Maßmann hat das mip allerdings auch nicht, 
aber, da er gar nichts darüber sagt, wohl nur aus Versehen.

Das elfte Capitel hat gleich in seinem ersten Verse eine wesent­
liche Besserung erfahren, es steht nicht das unmögliche managein sein- 
amma, sondern arbja seinamma „seinem Erbe“, worn ach der Gothe 
also nicht tbv Холуи gelesen haben kann, sondern, wie auch ein paar 
andere Handschriften haben, ttjv xXriQouogiau, das auch sonst immer 
durch arbi übersetzt ist. Der zwölfte Vers beginnt nicht mit appan 
„aber“, wie man bis jetzt hatte, sondern mit ip, das noch mit mehr 
Nachdruck entgegensetzt; im folgenden Verse finden wir piuddm ohne 
das vorausgehende Demonstrativ paim der alten Ausgaben. Der dann 
folgende Vers hat nach dem voraus gesandten ei hvaiva „ob etwa“ 
statt des indicativen brig да jetzt ein optatives briggau erhalten, das mit 
dem bald folgenden gana^jau also im schönsten Einklang steht. Im 
15. Verse ist die störende Verbindung des männlichen hvas „wer“ mit. 
dem weiblichen andanumts „Annahme“ verschwunden, und mit einem 
zugewonnenen b heißt es jetzt sehr einfach hva so andanumts „was (ist) 
die Annahme“. Zwei Unglücksformen Vers 17 und 18, dort das dati­
vische vaurhtsa und hier accusativisches vaurts finden wir auch nicht 
mehr; als Dativ giebt Uppström vaurtai, als Accusativ vaurt, zwei 
ganz regelmäßige Casusformen zu der auch sonst mehrfach gebrauchten 
weiblichen Grundform vaurti- „Wurzel“. Nicht qvipais, sondern die 
Indicativform qvipis beginnt den 19. Vers, dem griechischen Futur eqeig 
gegenüber. Vers 22 steht nicht mehr das anstößige appan „aber“, 
sondern das erwartete aippau „sonst“, mit dem auch noch Korinther 
1, 15, 29 das griechische ettel übersetzt ist, und Korinther 1, 7, 14 
ETtEL ago. In diesem Verse steht nicht, wie man früher las, pis viipeis, 
sondern pis vilpjis „des wilden“, statt dessen man wohl die schwache 
Form pis vilpjins erwarten mußte, wie Uppström auch in seinen Text 
aufgenommen hat; der selbe Vers enthält noch eine wichtige Verände­
rung in der Participform intrusgips „eingepfropft“ an Stelle des frü­
heren intrusgans, die einzige Bildung, nach der man bisher ein starkes 
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Verb Intrisgan anzusetzen sieb für berechtigt hielt, das also nun erloschen 
ist; die noch zugehörigen gothischen Bildungen schließen sich sämnit- 
lich an ein abgeleitetes Zeitwort intrusgjan. Im folgenden Verse war 
das unentbehrliche unveisms „unwissende“ früher übersehen; es geht 
dem Vocativ broforjus unmittelbar voraus. Für das elfte Capitel ist 
dann nur noch zu bemerken, daß Vers 33 dem griechischen ю ßd&og 
gegenüber ö diupifra gelesen wird, wo man das b früher nicht hatte.

Das zwölfte Capitel zeigt Vers 10 nicht mehr fria]jvamildai, son­
dern friapvamildjai „liebesmild, liebreich“, das also mit unmildja 
„lieblos“ Timotheus 2, 3, 3 in vollstem Einklang steht und außer 
Zweifel stellt, daß unser milde in gothischer Grundform mildja-Jautete; 
von nahzugehörigen Formen finden wir in unsern gothischen Denk­
mälern sonst nur noch das weibliche mildipa „Milde, Erbarmung„ 
Filipper 2,1. Im 16.Verse giebt Uppström vor hnaivam „niedrigen“ 
den früher nicht gelesenen Artikel paim’, dann ist aber nah voraus 
noch eine Störung beseitigt, die in den Worten ni hauhipa frapjandans 
lag, dem griechischen рг/ та vtyiqld (ppovovvтгд gegenüber. Außer in 
der mehrfach begegnenden Verbindung pata samo frapjan „das selbe 
denken, einmüthig sein“, die auch gerade in diesem 16. Verse vor­
kommt, steht nämlich sonst nie der Accusativ neben frapjan, sondern 
der Dativ, wie noch neulich von Arthur Köhler in seiner schätzens- 
werthen kleinen Schrift 'Über den syntaktischen Gebrauch des Dativs 
im Gothischen, (Dresden 1864) hervorgehoben ist. Da ist aber Seite 27 
aus Versehen angegeben, es habe sich statt jener störenden Verbindung 
die Lesart ni hauhaba frapjandans ergeben; Uppström giebt ni haubaba 
hugjandans, wie zum Beispiel Filipper 2, 2 auch das griechische то 
avTÖ cpQovetv durch pata samb hugjan „das selbe denken“ übersetzt ist.

Im 13. Capitel sind von Uppström mehrere kleinere Wörter bei­
gebracht, die früher übersehen waren, so steht Vers 6 dem griechischen 
tig avTO tout о arpog xaptepow reg „eben dazu beharrlich arbeitend“ 
im Gothischen gegenüber in pamma silbin skalkinöndans „in demselben 
dienend“, worin man früher das in unbeachtet gelassen hatte, das in 
der Handschrift eine Zeile schließt, und Vers 9 fügt Uppström nach 
anabusne ein ist zu, das in der Handschrift auch den Schluß einer 
ziemlich langen Zeile bildet. Dann ist Vers 8 unmittelbar vor missö 
„gegenseitig“ noch die Pronominalform izvis „euch“ hervorgetreten; 
so steht das missb nirgend mehr ohne zugefügtes Pronomen: denn die 
einzige Stelle, wo es außer an der vorliegenden früher noch so vorkam, 
Galater 5, 26, ist durch Uppström, wie er mir schon früher brieflich 
mittheilte, auch anders geworden; die Handschrift hat dort nicht ni 
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vair]jaima ßautandans misso ushaitandans an Stelle des griechischen gß 
yivaptda Xsvõöo^ot. dXX^Xovg atQoxaXov^svob, sondern ni vairßaima 
ßautai uns misso ushaitandans „werden wir nicht prahlerisch, uns ein­
ander herausfordernd“, durch welche letztere Änderung ein neues Ad- 
jectiv flauts „prahlerisch“ ans Licht gekommen ist und die störende 
Verbalform ßautan beseitigt, statt deren aus der einzig belegten Form 
ni ßautei]) „sie prahlt nicht“ Korinther 1, 13, 4 nur ein ßautjan sich 
ergiebt. Im schon angeführten neunten Verse ist noch eine ganz neue 
Wortform gewonnen: statt des bisherigen faihugeirdnjais giebt Uppström 
ein durchaus neues faihugeigais „du seiest habsüchtig“, das als zusammen­
gesetzt nur ein abgeleitetes Verb sein kann mit dem Präteritum faihu- 
geigaida. Die Verbalform faihugeirdn, die eben nur hier vorkam, ist damit 
also erloschen. Man hatte aber an zwei Stellen noch nahzugehörige 
weiter bestätigende Substantive, nämlich faihugeirö Timotheus 1, 6, 10 
als Nominativ dem griechischen днХадущпа „Habsucht“ gegenüber und 
faihugeiröni Kolosser 3, 5, dem griechischen nkEove^lav entsprechend 
als Accusativ, statt dessen man ein naheliegendes faihugeirbn, vermuthet 
hat als regelmäßig gebildeten Accusativ zu jenem weiblichen faihugeiro. 
Nun fand aber Uppström an der letzteren Stelle vielmehr faihugeigdn und 
an der vorausgehenden faihngeigd, die sich also deutlich an jenes faihugeigan 
„begehren“ anschließen, und weiter wohl nah Zusammenhängen mit dem 
mehrere Male auftretenden ga-geigan oder ga-geiggan „gewinnen“, mit dem 
das griechische xeqšoivveiv übersetzt wird. Mit jenem faihugeirdn und fai- 
hugeiro ist aber auch noch eine dritte bisher dazu gestellte Form gefallen, 
nämlich das sächliche gairuni, das man aus dem Dativ gairunja Thessaloni­
cher l, 4,5 entnahm, wo Uppström vielmehr gairnein ans Licht gebracht hat, 
das dem griechischen ita&og „Leidenschaft“ übersetzend gegenübersteht, 
während es Korinther 2, 7, 7 und 11 dem griechischen Елигб&тряд „Ver­
langen“ und Korinther 2, 8, 19 und 9, 2 dem griechischen jrQo&vpfa 
„Lust, Bereitwilligkeit“ entspricht. Somit ist alles verschwunden, was 
die bisher an gesetzte auch in sich durchaus unwahrscheinliche Verbal­
form geiran „begehren“ anzusetzen hätte erlauben können; was dazu 
gestellt worden ist, beschränkt sich jetzt auf wenige Formen, die sämmt- 
lich auf ein adjectivisches gaima- „verlangend“ zurückkommen. Darin 
steckt aber ganz gewiss kein Grundvocal r, sondern a und es stellt sich 
unmittelbar zum altindischen haryati (aus altem ghdryati) „er liebt, er 
verlangt“, zu dem zum Beispiel auch das lateinische grätus (aus ghrätus) 
„erwünscht " gehört. — Uber drugkaneim „Trunkenheiten“, das im 
13. Verse entgegentritt, werden Uppströms Anmerkungen ohne Zweifel 
Näheres sagen; von der Gabelentz und Loebe gaben das bedenkliche 



12 LEO MEYER, ÜBER DEN HANDSCHRIFTLICHEN TEXT etc.

dragkameim, bemerken aber in der Anmerkung zu drugkaneins Galater 
5, 21, daß dort vielmehr bei neuer Prüfung drugkameim gelesen sei, für 
das nun drugkaneim werde gesetzt werden müssen. Wir haben in drug- 
kanei „Trunkenheit“ das einfach gebildete Abstractum zu der Particip- 
form drugkans, wie sie zum Beispiel Korinther 1, 11, 21 mit 'ist dem 
griechischen geftvei „er ist trunken“ gegenübersteht.

Im 14. Capitel gestaltet sich gleich im ersten Verse der auffällige 
Pluralgenetiv mitõnd „der Gedanken“ von der Grundform mitdni- durch 
Uppström in das regelmäßige mitone um, wie auch Epheser 2, 3 das 
gleichbedeutende gamitöne schon früher gelesen wurde und zum Bei­
spiel Markus 7, 21 der entsprechende Pluralnominativ mitoneis sich 
findet. Im dritten Verse enthält wirklich die Handschrift das unrichtige 
jbana mai jandin statt des richtigen jb ana matjandan „den starken“, wie 
auch Uppström in seinen Text aufnahm, während sich einige Wörter 
früher das handschriftliche frakuni statt frakunni „er verachte“ eher 
festhalten ließ. Auch im folgenden Verse hat Uppström eine hand­
schriftliche Form verändert, nämlich das ganz vereinzelt stehende ga- 
stopanan „feststellen“, das dem griechischen бтубас gegenüber steht, 
in gastopan. Wenn der Zusammenhang jener Form mit standan „stehen“ 
und dem Präteritum stop „ich stand“ auch unverkennbar ist, so hatte 
man doch keine andere abgeleitete Form dieses sonst so häufigen Ver­
bums, die sich ganz nah dazu stellen ließ, als das versschließende 
ungastöpanai „unstät, unbeständig“ Korinther 1,4, 11. Statt dessen 
hat nun aber Uppström ein kürzeres ungastopai gefunden und das hat 
jene Änderung der handschriftlichen Lesart wohl veranlasst.

■ Von Vers 9 an befindet sich der übrige Theil des 14. Capitels 
und ebenso was vom 15. Capitel bewahrt ist, in den Wolfenbüttler 
Stücken, von denen schon oben die Rede war. Für die Schlußverse 
des 16. Capitels ist durch Uppström noch dem griechischen Tsqtlos 
gegenüber die Form Tairtius gebracht, statt des bisherigen durch sein 
inneres e anstößigen Tertius. Damit haben wir das für den Römerbrief 
durch Uppströms unermüdliche Bemühungen neu Gewonnene im We­
sentlichen bezeichnet, das für den verhältnissmäßig geringen Umfang 
in der That ganz außerordentlich viel ist und für unser Verständniss 
des Gothischen von allerhöchster Bedeutung. Als Ankündigung der 
Arbeit Uppströms mag dieß hier genügen; wenn wir erst so glücklich 
sind, das Unschätzbare vollständig in Händen zu halten, darf ich v­
in ausführlicherem Bericht in dieser Zeitschrift darauf zurückkomi. r

GÖTTINGEN, den 15. Februar 1865. LEO MEYEI?, I


